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Vielfalt relevanter Rechtsgrundlagen

Handelsge
erläuternderläuternd

– Bsp. FA

Abgabeno
A f dAnforderu

– GOB/Go
– GDPdU
– Gewinn

Umsatzste
BürgerlichDas Standardwerk, 800 Seiten (kleine Schrift!) Bürgerlich
Signatur-G
...und and
R lRegelunge

– Produkt
– Bundes
– Datensc
– SRVwV

Rechnu

1) Institut der deutschen 

n

esetzbuch (HGB) und ergänzende oder 
de Vorschriftende Vorschriften
AIT 1-3 Dokumente des IDW 1)

ordnung (AO) und ergänzende 
ungen:

oBS
U

abgrenzungsaufzeichnungsverordnung (GAaufzV)

euergesetz (UStG)
hes Gesetzbuch (BGB)hes Gesetzbuch (BGB)
Gesetz, Signatur-Verordnung
ere spezifische Vorschriften und 
en
thaftungsgesetz (ProdHaftG)
- und Landesarchivgesetze
chutzregelungen

V (Allg. Verwaltungsvorschrift für das 
ungswesen in der Sozialversicherung)
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… und das ist noch nicht alles:

US-Comp
(gelten fü

– SEC R
(Depa(Depa
Admin

Regulato
überwieg

– die An
„elektr„

– die me
von In

P blProblem:
geregelt 
sorgfältigg g
Konsequ

– maxim

pliance-Anforderungen 
ür international tätige Unternehmen)
Rule 17a-4, Sarbanes Oxley Act (SOX), DOD 
artment of Defense) FDA (Federal Drug and Foodartment of Defense), FDA (Federal Drug and Food 
nistration), IRS (Internal Revenue Service), HIPAA

orische Anforderungen sind zwar 
gend technologie-neutral, 
nforderung lautet meist „Aufbewahrung“ nicht 
ronische Archivierung“g

eisten Anforderungen lassen sich aber nur unter Einsatz 
nformationstechnologie wirtschaftlich sinnvoll erfüllen

D hä fi k i A fb h fli ht: Da häufig keine Aufbewahrungspflichten 
sind, weiß man nicht, was und wie 
g man aufbewahren sollg

uenz in geschäftskritischen Fällen: 
mal mögliche und dokumentierte Sorgfalt
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DMS-, Archiv und Content-Systeme 

Die IT muss zunehmend die Aufgabe d
di A fb h d Si h t ll d R– die Aufbewahrung und Sicherstellung der Repro

– aufbewahrungswürdiger oder aufbewahrungspfl

Herausforderung: Vielfalt von Quell- u
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werden Infrastruktur

der Archivare erfüllen: 
d kti fähi k itoduktionsfähigkeit …

lichtiger Daten, Dokumente und sonstiger Unterlagen

und Zielsystemen und Prozessen



Was bedeutet „Revisionssicherheit“

Den Begr
offiziell“„offiziell“ 
– weder in

GoBS n
IDW (InIDW (In

Er stamm
bezeichne

– die über
Aufbew

– Wenn e
nicht venicht ve
nicht prü
Behaup

– Ein nich
Einhaltu

– Eine prü
technisc
sondernsondern
eine Ve

FAIT: Fachausschuss für Infor

IDW: Institur der Deutschen W

PS: Prüfungsstandard

“?

iff „Revisionssicherheit“ gibt es 
nichtnicht

n Gesetzestexten, noch in BMF-Schreiben, weder in der 
noch in den FAIT-Dokumenten oder PS-Dokumenten des 
stitut der deutschen Wirtschaftsprüfer)stitut der deutschen Wirtschaftsprüfer)

t aus der DMS-Branche selbst und 
et griffig solche Systeme oder Verfahren
rprüfbar den handels- und steuerrechtlichen 
ahrungsvorschriften entsprechen.

eine Behauptung („die Dateien sind sicher, ganz ehrlich“) 
erifiziert werden kann dann ist der Sachverhalt aucherifiziert werden kann, dann ist der Sachverhalt auch 
üfbar. Auch dann wäre ein Verfahren - selbst wenn die 

ptung stimmen würde - nicht „revisionssicher“.
ht prüfbares Verfahren kann vom WP nicht auf 
ung der regulatorischen Anforderungen testiert werden. 
üfbare Umgebung erfordert daher nicht nur die 
ch/funktionale GOB/GoBS-konforme Umgebung, 
n auch die zuverlässige Dokumentation anhand derern auch die zuverlässige Dokumentation, anhand derer 
rfahrensprüfung primär vorgenommen wird. 

rmationstechnologie
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Woher kommt das Thema „Unverän

§ 146 AO:
BuchführBuchführ

– Eine Bu
verände
feststelfeststel

– Auch so
werden,
ursprünRadierverbot

§ 239 HGB
– (3) Eine

Weise v
mehr fe

Häufig fal
(aus Absi

Diese Paragraphen werden aus 
Unkenntnis oder mit Absicht umgedeutet 

zur Forderung nach einmal 
b h ibb ti h S i h D (aus Absi

Forderung
beschreib

Der Ges

beschreibbaren optischen Speichern. Der 
Gesetzgeber lässt hier ausdrücklich 

Wahlfreiheit!

– Der Ges
– Mit ande

Steuerp
Gesetzgg

nderbarkeit“?

: Ordnungsvorschriften für die 
ung und für Aufzeichnungen Abs 4ung und für Aufzeichnungen, Abs. 4

uchung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Weise 
ert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr 
llbar istllbar ist. 
olche Veränderungen dürfen nicht vorgenommen 
, deren Beschaffenheit es ungewiss lässt, ob sie 
glich oder erst später gemacht worden sind.

B: Führung der Handelsbücher
e Eintragung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer 
verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht p g
eststellbar ist. (…)

sche Interpretation dieser Paragraphen 
cht oder aus Unkenntnis) zurcht oder aus Unkenntnis) zur 
g des Gesetzgebers nach einmal 
bbaren Speichern
setzgeber lässt technische Wahlfreiheitsetzgeber lässt technische Wahlfreiheit
eren Worten: Mit welchen Methoden/Technologien der 

pflichtige GOB/GoBS-Konformität herstellt, überlässt der 
geber dem Unternehmen. 
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Anforderungen des Handelsrechts

Die Archivierun
f ll f l ktfallen, auf elekt
wenn die GoBS

– Empfangene H

Liberale Haltung der 
Finanzverwaltung in 

Deutschland. 

Tolerierte Praxis:
– Die anderen Un

Keine Vorschrif

Tolerierte Praxis: 
Vernichtung der Originale 
nach dem Archivieren in 
einem revisionssicheren 

System 
(Bezug in der GoBS 1995)(Bezug in der GoBS 1995).

ng von Dokumenten, die unter das HGB 
i h M di i t it lä ironischen Medien ist somit zulässig, 

S eingehalten werden
Handelsbriefe: Bildliche Übereinstimmung
nterlagen: Inhaltliche Übereinstimmung

ften bezüglich Dokumentformate



Thema Speicher: viel Unsinn im Um

Quelle: Checkliste des „Expertenkreises“Quelle: Checkliste des „Expertenkreises“

QQQuelle: WerbunQuelle: Werbun
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mlauf

Quelle: Website eines AnbietersQuelle: Website eines Anbieters

„Optische Speicher sind 
bei der elektronischen 
Archivierung Pflicht“Archivierung Pflicht“

ng eines Anbietersng eines Anbieters



Archivspeicher: Gestaltungsfreiheit

Abgabenordnun
spe ifischen Spspezifischen Sp
§ 147 Abs. 2 AO
die Aufbewahru

Frage 10 aus der FAQ des 
BMF (1. Februar 2005)

F: Auf welchen 
Speichermedien darf 
archiviert werden? die Aufbewahru

Unterlagen vor.
Insoweit ist auc

archiviert werden?
A:…“Die Regelung ist 

bewusst so gefasst worden, 
dass sie keine bestimmte 

Technologie oder 
S i h di dieser Unterlag

genannte 
andere Datentr

Speichermedien 
vorschreibt“…

„andere Datentr
grundsätzlich zWas sWas s

Quelle: GoBS 1995

ten

ng und Handelsrecht schreiben keine 
peichertechnologien orpeichertechnologien vor
O schreibt keine besondere  Technik für 
ung der in § 147 Abs. 1 AO genanntenung der in § 147 Abs. 1 AO genannten 
 

ch die Speicherung und Wiedergabe 
en auf digitalen Datenträgern als so 

räger“ i S von § 147 Abs 2 AOräger  i. S. von  § 147 Abs. 2 AO 
ulässig.sind andere Datenträger?sind andere Datenträger?



Vergleich typischer Speicheroptione

Zentrale Speicherarchitek

Kriterien B Anmerkungen

Kapazität +

Inkrementelle Erweiterungen +

Performance +

Spiegelung/Datensicherheit +

Ausfallsicherheit +

Unveränderbarkeit + Mit WORM-Features

Vorhandenes Knowhow zu 
Administrationswerkzeuge

+

Nutzbarkeit durch andere Anwend. +

Raumbedarf
+

Integrationsfähigkeit in IT-Anwend. +

Offline-Medien, Duplikate Ø Nur via Band

Selektives physikalisches Löschen Einschränkung beiSelektives, physikalisches  Löschen 
einzelner Objekte +

Einschränkung bei 
manchen WORM-Sy

Backup der Dokumentbestände
Ø

Problematisch, wenn
Vollbackup sehr groß
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Bestände notwendig 

B= Bewertung

en

kt. Optische Jukeboxen Papier/Mikrofilm

B Anmerkungen B Anmerkungen

+ +

Ø Weitere Jukebox, 
wenn voll

+

Ø -

+ -

Ø -

+ +

Ø -

Ø -

+
+ Mikrofilm

- Papier

Ø -

+ -

+ Papier
yst. Ø

+ Papier

Ø Mikrofilm

n 
ßer +

Einfach durch 
Spiegeln von 

+ Mikrofilm

Papier(TB!) Platten - Papier



§ 147 AO Absatz 6

Sind die Unterlagen nach Absatz 1 mit 
D t b it t t lltDatenverarbeitungssystems erstellt wo
Finanzbehörde im Rahmen einer Außen
Recht, Einsicht in die gespeicherten Da
nehmen und das Datenverarbeitungssynehmen und das Datenverarbeitungssy
Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen. 

Sie kann im Rahmen einer AußenprüfunSie kann im Rahmen einer Außenprüfun
verlangen, dass die Daten nach ihren V
maschinell ausgewertet 

oder ihr die gespeicherten Unterlagen u
Aufzeichnungen auf einem maschinell v
Datenträger zur Verfügung gestellt werdg g g g

Quintessenz: steuerrelevante Daten sin
lang in ihrer ursprünglichen Form (masg p g (
auswertbar) aufzubewahren und für die
unterschiedlichen Zugriffsverfahren zu
zu stellen. 
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Hilfe eines 
d h t diorden, hat die 

nprüfung das 
aten zu 
ystem zur

Z1: Unmittelbarer Zugriff

ystem zur 

ng auch

Z2: Mittelbarer Zugriff

ng auch 
Vorgaben

Z3: Datenträgerüberlassung

und 
verwertbaren 
den. 

nd 10 Jahre 
schinell 
e 
r Verfügung 



Einige Prüfmakros .... (nicht komplett!!!)

Bereich Prüfziel

Kassenprüfung Belege die zu spät gebucht wurdKassenprüfung Belege, die zu spät gebucht wurd

Rechungskontrolle Fehlende oder doppelte 
Rechnungsnummern

ffVerrechnungspreise Preisdifferenzen bei Waren- ode
lieferung an Tochtergesellschafte
Marktpreisen

Bestandsprüfung Unterschiede der Bestände der L
buchführung zu den Ausgangsre

Inventur Hohe Inventurdifferenzen

Geringfügigkeit Vergleich der Kontonummern mit
Personalnummern / Mitarbeiterda

Verdeckte Zahlungen Vergleich der Kontonummer der g g
und Lieferanten

Bewirtungen Vergleich von Mitarbeiter-Geburt
Bewirtungsbelegen

Jubiläumsaufwände Eintrittsdatum im Vergleich zu 
Sonderzahlungen

Zuschlagskontrolle Abgleich Überstundenzahlungen
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Zuschlagskontrolle Abgleich Überstundenzahlungen
Zeiterfassung

Mögliche Probleme

den Negative Kassenbeständeden Negative Kassenbestände

Fehlende Rechnungen, Doppelzahlungen

ff fr Rohstoff-
en zu den 

Abweichung der Preisen für ausländische 
Töchter oder Standorten mit niedriger 
Gewerbesteuer

Lager-
echnungen

Fehlende Lagerbuchungen

Private Entnahmen nicht verbucht

t den 
aten

Geringfügig Beschäftigte werden über 
mehrere Personalnummern abgerechnet

Mitarbeiter Verdeckte Zahlungen, um Lohnsteuer zu g
umgehen

tstagen mit Privater Anlass

Steuerfreie Jubiläumsaufwände wurden zu 
Unrecht gezahlt

n mit Ungerechtfertigte Zahlungen Steuerfreien mit Ungerechtfertigte Zahlungen, Steuerfreie 
Reisekosten trotz Anwesenheit



E-Mails im Steuer- und Handelsrech

Rechtlich relev
Mail abgegebeMail abgegebe

– Verträge, Bestellu
– Ausnahmen: Form

Wohnraummiete,
E klä E– Erklärungen per E
diese E-Mails nie
kaufmännischen 

Wer im Geschä
Bestellung.msg

muss davon au
– Konsequenz: Pfli
– Bei Abwesenheit

KKonsequenz: 
– Aufbewahrungsp
– Aufbewahrungsg

ProblemkreiseProblemkreise
– Datenschutzfrage
– Häufig fehlende D

ht

vante Erklärungen können auch per E-
n werdenn werden
ungen, Aufträgen Bestätigungen etc.
mbedürftige Verträge (Kündigungen, Bürgschaften, Grundstücke, 
, u.a.)
E M il kö h d i k d d E fäE-Mail können auch dann wirksam werden, wenn der Empfänger 

e zu Gesicht bekommen hat  (Prinzip des Schweigens im 
Verkehr)

äftsverkehr seine E-Mail-Adresse angibt, 
usgehen, dass ihm Mail zugehen wird
cht zur Überprüfung und Beantwortung eingehender Mails
: Weiterleitung oder Abwesenheits-Antwort

flicht aus Steuer- und Handelsrecht
ebot aus Eigeninteresse zur zivilrechtlichen Absicherung

en im Falle der Speicherung privater E-Mails am Arbeitsplatz
Dienstanweisung oder Betriebsvereinbarung



BGB, ZPO: Beweiswert von E-Mails

Mail ist re
– Daher im

Oft sind a
oder wich
Risiko: Im
antritte ge
die Echthdie Echth

elativ ungeschützt
mmer nur Augenscheinsbeweis

ausgedruckte Mails einzige Beweisquelle 
htiges Indiz für wichtige Tatsacheng g
m Prozess kann durch plausible Beweis-
egen Zugang, inhaltliche Richtigkeit etc. 
eit der E Mail erschüttert werdeneit der E-Mail erschüttert werden
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Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)

§ 1 Haftun
i t t

Verlust von Schadenersatz/
S – „…ist st

ausgesc
– Das bed

liefern m

Schmerzensgeld 
USA

Armverlust 1,5 Mio. $

Verlust 1 Auge 0,5 Mio. $ liefern m
übertrag
Produkt

§ 13 Erlös

Verlust beide 
Augen

0,93 Mio. $

Verlust 4 Finger 1,5 Mio. $

Querschnitts 1 bis 10 Mio $ §
– Der Ans

in dem d
hat, in d

Querschnitts-
lähmung

1 bis 10 Mio. $

Situation 
– Die Spe

die Anfo
Produkt
niedrige
Außenw

AufbewahAufbewah
– 10 Jahr

)

ng, Abs. 4
t iti b di E t fli ht äß Ab t 2 d 3treitig, ob die Ersatzpflicht gemäß Absatz 2 oder 3 
chlossen ist, so trägt der Hersteller die Beweislast“
deutet, dass der Kläger nur einen Anscheinsbeweis 
muss um die Beweislast auf den Beklagten zumuss um die Beweislast auf den Beklagten zu 
gen (Beweislastumkehr, Bestandteil der EG-
thaftung)

schen von Ansprüchenp
spruch nach § 1 erlöscht 10 Jahre nach dem Zeitpunkt, 
der Hersteller das Produkt, das den Schaden verursacht 
den Verkehr gebracht hat. 

USA
ezifikation des Schadens obliegt - wie in D - dem Kläger, 
orderungen an den Beweis sind allerdings in 
thaftungssachen (wie in den meisten Zivilsachen) 
er als im deutschen Recht (Quelle: Bundesagentur für 
wirtschaft)

hrungsempfehlung des VDA:hrungsempfehlung des VDA: 
e plus Einspruchsfristen= ca. 15 Jahre

HMK O D 31 J 2008 15



Fazit

Der Gesetzgeber s
Formate orFormate vor
Es gibt nicht den B
Buchführungspflic

– Sie müssen GOB
ECM/DMS.

– Es spielt auch keip
Jahre, 11 Monate
alle aufbewahrung

Neben den Anford
zivilrechtlicher Ris
Dokumente minde
Relevante EntscheRelevante Entsche
betriebswirtschaft

– Performance, vor
Kosten für Bescha– Kosten für Bescha

– Kosten für Migrati

schreibt i.d.R. weder Technologie noch 

Begriff „Archivierung“ im Bereich der 
chten. 
-konform aufbewahren, egal ob mit SAP FI oder einem 

ne Rolle ob der Buchungssatz 1 Sekunden alt ist oder 9 g
e und 30 Tage: Die anzuwendende Sorgfaltspflicht ist für 
gspflichtigen Belege gleich. 

erungen des Gesetzgebers sind die aus g g
sikoabwägung freiwillig aufbewahrten 
estens ebenso wichtig
eidungskriterien: Technisch funktional undeidungskriterien: Technisch-funktional und 
lich
handenes Werkzeug-Knowhow, Erweiterbarkeit etc.
affung und Betrieb inkl Support/Wartungaffung und Betrieb inkl. Support/Wartung
ion 
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